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Technische 
Regeln für  

Arbeitsstätten 
Maßnahmen gegen Brände ASR A2.2 

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, Arbeits-
medizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse 
für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten beim das Einrichten und Betreiben 
von Arbeitsstätten wieder. 

Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelt bzw. angepasst und vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales bekannt gemacht. 

Ausschuss für Arbeitsstätten 

ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Ge-
meinsamen Ministerialblatt bekannt gemacht. 

Diese ASR A2.2 konkretisiert im Rahmen des ihres Anwendungsbereichs die Anforde-
rungen der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung der dieser Technischen Re-
geln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforde-
rungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er 
damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der Gesundheit Ge-
sundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen. 
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... 

5 Ausstattung für alle Arbeitsstätten 

5.1 Branderkennung und Alarmierung 

… 

(4) Technische Maßnahmen sind vorrangig umzusetzen. Dabei sind automatische 
Brandmelde- und Alarmierungseinrichtungen zu bevorzugen. 

Die Notwendigkeit von technischen Alarmierungsanlagen ergibt sich aus der Gefähr-
dungsbeurteilung, z. B. wenn Ruf- und Sichtverbindungen oder räumliche Gegebenhei-
ten eine Warnung der gefährdeten Personen nicht erlauben bzw. sich Handlungsbedarf 
aus den Evakuierungsübungen nach ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- 
und Rettungsplan“ oder aus Auflagen von Behörden ergibt. 

... 

5.3 Anforderungen an die Bereitstellung von Feuerlöscheinrichtun-
gen 

Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass in Arbeitsstätten: 

- Feuerlöscher gut sichtbar und leicht erreichbar angebracht sind, 

- Feuerlöscher vorzugsweise in Fluchtwegen, im Bereich der Ausgänge ins Freie, 
an den Zugängen zu Treppenräumen oder an Kreuzungspunkten von Verkehrs-
wegen/Fluren angebracht sind, 

- die Entfernung von jeder Stelle zum nächstgelegenen Feuerlöscher nicht mehr als 
20 m (tatsächliche Laufweglänge) beträgt, um einen schnellen Zugriff zu gewähr-
leisten, 

- Feuerlöscher vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen geschützt aufgestellt 
sind, z. B. durch Schutzhauben, Schränke, Anfahrschutz; dies kann z. B. bei Tank-
stellen, in Tiefgaragen oder nicht allseitig umschlossenen baulichen Anlagen er-
forderlich sein, 

- Feuerlöscher so angebracht sind, dass diese ohne Schwierigkeiten aus der Halte-
rung entnommen werden können; für die Griffhöhe haben sich 0,80 m bis 1,20 m 
als zweckmäßig erwiesen, 

- die Standorte von Feuerlöschern durch das Brandschutzzeichen F001 „Feuerlö-
scher“ entsprechend ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeich-
nung“ gekennzeichnet sind. In unübersichtlichen Arbeitsstätten ist der nächstge-
legene Standort eines Feuerlöschers gut sichtbar durch das Brandschutzzeichen 
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F001 „Feuerlöscher“ in Verbindung mit einem Zusatzzeichen „Richtungspfeil“ an-
zuzeigen. Besonders in lang gestreckten Räumen oder Fluren sollen Brandschutz-
zeichen in Laufrichtung jederzeit erkennbar sein, z. B. durch den Einsatz von Fah-
nen- oder Winkelschildern, 

- weitere Feuerlöscheinrichtungen ebenfalls entsprechend ASR A1.3 „Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ gekennzeichnet sind (z. B. für Wandhyd-
ranten: Brandschutzzeichen F002 „Löschschlauch“), 

- die Erkennbarkeit der notwendigen Brandschutzzeichen auf Fluchtwegen ohne Si-
cherheitsbeleuchtung durch Verwendung von langnachleuchtenden Materialien 
entsprechend ASR A1.3 erhalten bleibt und 

- die Standorte der Feuerlöscheinrichtungen in den Flucht- und Rettungsplan ent-
sprechend ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“ 
aufgenommen sind. 

... 

7 Organisation des betrieblichen Brandschutzes  

7.1 Organisatorische Brandschutzmaßnahmen 
(1) Der Arbeitgeber hat die notwendigen Maßnahmen gegen Entstehungsbrände ein-
schließlich der Verhaltensregeln im Brandfall (z. B. Evakuierung von Gebäuden) festzu-
legen und zu dokumentieren. 

Hinweis: 
Informationen zur Evakuierung von Gebäuden sind in der ASR A2.3 „Fluchtwege und 
Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“ enthalten. 

(2) Die Maßnahmen für alle Personen, die sich in der Arbeitsstätte aufhalten, sind an 
gut zugänglicher Stelle in geeigneter Form auszuhängen, wenn: 

- erhöhte Brandgefährdung vorliegt, 

- der Aushang eines Flucht- und Rettungsplanes nach ASR A2.3 „Fluchtwege und 
Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“ erforderlich ist oder 

- sich häufig Besucher oder Fremdfirmen in der Arbeitsstätte aufhalten, insbeson-
dere wenn sie nicht begleitet sind. 

Dies kann z. B. als 

- Brandschutzordnung Teil A nach DIN 14096:2014-05 „Brandschutzordnung - Re-
geln für das Erstellen und das Aushängen“ oder 

- „Regeln für das Verhalten im Brandfall“ des Flucht- und Rettungsplans nach 
ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ 

erfolgen. 
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... 

7.3 Brandschutzhelfer 

... 

(5) Praktische Übungen (Löschübungen) im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen 
gehören zur fachkundigen Unterweisung der Brandschutzhelfer.  

Hinweis: 
In der Praxis hat es sich bei einer normalen Brandgefährdung bewährt, die Unterweisung 
mit Übung in Abständen von 32 bis 5 Jahren zu wiederholen. Das Zeitintervall für die 
Wiederholung ist vom Arbeitgeber anhand der Gefährdungsbeurteilung festzulegen. 

... 

8 Abweichende/ergänzende Anforderungen für Baustellen 

… 

Ausgewählte Literaturhinweise 
- Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 800 „Brandschutzmaßnahmen“ 

- DGUV Information 205-003 Aufgaben, Qualifikation, Ausbildung und Bestellung 
von Brandschutzbeauftragten 11/2014 

- DGUV Information 205-023 Brandschutzhelfer 02/2014 
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